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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.09.1976

Norm

StVO §19 Abs6 BVIe

Rechtssatz

Eine im Stadtgebiet die Verbindung zweier Straßen bildende, zwischen Häusern verlaufende Verkehrs6äche, kann

wegen eines in der Fahrbahnmitte verbliebenen Grasnarbenrestes keineswegs einem Feldweg gleichgehalten werden.
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